
 

 

Einschluss Tierarztkosten 
 

Den Einschluss Schäden an Rettungshunden möchten wir ihnen besonders an`s 

Herz legen.  

Er ist vergleichbar mit einer Krankenversicherung die nach einem Unfall des 

Hundes die Tierarztrechnung bezahlt. So müssen Ihre Mitglieder im Rahmen 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht auch noch für zusätzliche Kosten beim 

Tierarzt aufkommen. 

Den Rahmen den Sie versichern möchten bestimmen Sie selbst: 

Höchstersatzleistung € 1.000 pro Jahr / Staffel 
€   91,35 netto ( € 108,71 incl. Vers.-steuer ) 
 
Höchstersatzleistung € 2.000 pro Jahr / Staffel 
€ 141,75 netto ( € 168,68 incl. Vers.-steuer ) 
 
Höchstersatzleistung € 5.000 pro Jahr / Staffel 
€ 192,15 netto ( € 228,66 incl. Vers.-steuer ) 
 

Versichert sind hierbei Schäden an ausgebildeten und geprüften Rettungs-

hunden sowie an in Ausbildung zum Rettungshund befindenden Hunden. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass sich der ( Rettungs- ) Hund 

in einem offiziellen Rettungseinsatz oder einer angeordneten Übung der 

versicherten Staffel befunden hat.   

Möchten Sie diesen Baustein gerne in Ihre Vereinshaftpflicht einschließen so 

schicken Sie uns einfach eine mail an 

versicherung@bundesverband-rettungshunde.de 


